
 
 
 

 

Entgeltumwandlung ab 2019 für Arbeitgeber teurer! 

Betriebsrentenstärkungsgesetz bringt weitere Änderungen bei der Entgeltumwandlung 

 

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
 

Das bereits am 17.08.2017 verabschiedete Ge-
setz zur Stärkung der betrieblichen Altersver-
sorgung und zur Änderung anderer Gesetze 
(Betriebsrentenstärkungsgesetz) (BGBl. I 2017 
S. 3214) ist bereits überwiegend zum 
01.01.2018 in Kraft getreten. Es dient dazu, die 
zweite Säule der Alterssicherung zu stärken 
und die Verbreitung der betrieblichen Altersver-
sorgung in kleineren und mittleren Unterneh-
men zu fördern. Es wird auch zum 01.01.2019 
noch zu weiteren Änderungen im Bereich der 
betrieblichen Altersversorgung führen. 
 
Zentrale Änderungen im Jahr 2018 
 

Bereits zum 01.01.2018 wurden zahlreiche ar-
beits-, steuer- und sozialversicherungsrechtli-
che Regelungen geändert.  
 
Unter anderem war das „Sozialpartnermodell 
Betriebsrente“ das Kernstück des Gesetzes. 
Dadurch wurde den Tarifvertragsparteien die 
Möglichkeit eröffnet, eine reine Beitragszusage, 
anstatt der bisherigen Mindestleistung einzu-
führen („pay and forget“). Der Arbeitgeber ist bei 
der reinen Beitragszusage lediglich dazu ver-
pflichtet, einen bestimmten Beitrag an einen ex-
ternen Versorgungsträger (Lebensversicherer, 
Pensionskasse oder Pensionsfond) zu entrich-
ten. 
 
Darüber hinaus wurde die steuerliche Förde-
rung der betrieblichen Altersversorgung erhöht. 
In lohnsteuerrechtlicher Hinsicht wurde der 
steuerfreie Höchstbetrag für Beiträge an Pensi-
onskassen, Pensionsfonds und Direktversiche-
rungen von damals 4% auf 8% der Beitragsbe-
messungsgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung angehoben. Zugleich wurde der 
bisherige steuerfreie, zusätzliche Höchstbetrag 
von EUR 1.800,00 abgeschafft (§ 3 Nr. 63 S. 1 
EStG nF). Eine Sozialversicherungsfreiheit die-
ser Beiträge ist aber weiterhin nur bis 4% der 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung vorgesehen.  
 
Weitere Änderungen im Jahr 2019 
 

Der durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
zum 01.01.2019 neu eingeführte §1a Abs. 1a 

Betriebsrentengesetz (BetrAVG) sieht vor, dass 
der Arbeitgeber bei der Entgeltumwandlung in 
den Durchführungswegen Direktversicherung, 
Pensionsfonds und Pensionskasse 15% des 
umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeit-
geberzuschuss an den Versorgungsträger wei-
terleiten muss, soweit er durch die Entgeltum-
wandlung Sozialversicherungsbeiträge ein-
spart. 
 
Für ab dem 01.01.2019 abgeschlossene indivi-
dualrechtliche, kollektivrechtliche oder im Wege 
der Gesamtzusage zustande gekommene Ent-
geltumwandlungsvereinbarungen gilt diese Re-
gelung sofort, für vor dem 01.01.2019 abge-
schlossene Entgeltumwandlungsvereinbarun-
gen hingegen erst ab dem 01.01.2022. 
 
Praxishinweis 
 

Der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss zur 
Entgeltumwandlung ist eine der Neuerungen 
des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, die be-
stehende und zukünftige Formen der betriebli-
chen Altersversorgung betrifft. Diese Änderung 
ist für jeden Arbeitgeber von Bedeutung, der 
seinen Arbeitnehmern Entgeltumwandlung in 
einem der versicherungsförmigen Durchfüh-
rungswege (Direktversicherung, Pensions-
kasse oder Pensionsfonds) anbietet.  
 
Dementsprechend gilt es, vorhandene Muster 
vor dem Abschluss neuer Entgeltumwandlungs-
vereinbarungen jetzt unverzüglich anzupassen 
und bestehende Entgeltumwandlungsvereinba-
rungen bis spätestens zum 01.01.2022 auf die 
neue Rechtslage umzustellen. 
 
Hamburg, den 12.12.2018 

Michael Wübbeke, LL.M. 
Rechtsanwalt 
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